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1 . Ä n d e r u n g  v o r h a b e n b e z o g e n e r  B e b a u u n g s p l a n  N r . 151  "Mau lhard t , W o r b i s e r  W e g " OT  Bre i tenho lz, S tadt  Le inefe lde-W o r b i s

Schemaschnitt A6: Wassermulde

TEIL C VORHABEN- UND
ERSCHLIESSUNGS-

PLANUNG

Verfahrensvermerke

TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
I Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Baufeld 1 Im Baufeld 1 sind Wohngebäude als Einzel- und Doppelhaus, ein Pool- und Saunahaus,

ein Gewächshaus, eine Bienenzuchtstation für bis zu 30 Bienenvölker sowie Nebenanlagen
gem. § 14 BauNVO und Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO zulässig.
Im Baufeld 2 ist ein Einzelhaus zur Wohnnutzung, ein Pool sowie Nebenanlagen gem.
§ 14 BauVVO und Garagen und Stellplätze ge. § 12 BauNVO zulässig.
Im Baufeld 3 ist ein Wirtschaftsgebäude/ Lagerhalle zur Unterbringung
landwirtschaftlicher Geräte und ein Pferdestall für max. 4 Pferde zulässig.
Das Gebäude kann aus mehreren Hallenteilen bestehen und abschnittsweise errichtet werden.
Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude in Stahlbauweise.
Eine bauliche Trennung ist nicht vorgesehen.
Im Baufeld 4 sind Wohngebäude sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO
und Garagen und Stellplätze gem. § 12 Bau NVO zulässig.

Baufeld 2

Baufeld 3

Baufeld 4

1.
1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) BauGB)
In den Baufeldern 1, 2 und 4 wird der Nachweis über den Grad der Versiegelung mit dem
Nachweis Kompensation geführt. Hauptanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12
BauNVO sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Der zulässige Versiegelungsumfang
orientiert sich an einem Allgemeinem Wohngebiet (WA) mit einer GRZ 0,4 gemäß § 17 BauNVO
bezogen auf die antragsgegenständliche Grundstücksfläche abzüglich Flächen, die als
Ausgleichs- und Kompensationsflächen festgesetzt sind. Eine Überschreitung der GRZ
ist im Rahmen des § 19 Abs. 4 zulässig und auf max. 0,6 begrenzt.
In den Baufeldern 1 und 4 ist der zulässige Versiegelungsgrad (GRZ 0,4) nicht ausgeschöpft.
Zulässig ist ausschließlich der in der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung
berücksichtigte Umfang der Bodenversiegelung. Eine über die Kompensationsberechnung
hinausgehende Bodenversiegelung ist nur zulässig, wenn hiefür vorab ein zusätzlicher
naturschutzrechtlicher Ausgleich nachgewiesen und gesichert wird.
Im Baufeld 3 ist die Baugrenze so festgesetzt, dass sie ausschließlich den für die Errichtung des
vorgesehenen Wirtschaftsgebäudes erforderlichen Bereich umfasst.
Außerhalb der Baugrenzen sind ausschließlich untergeordnete funktional notwendige
Wege- und Nebenflächen zulässig.

Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 ff BauNVO)
In den Baufeldern 1 - 4 sind folgende maximale Traufhöhen (THmax) und Firtshöhen (FHmax) bzw.
folgende maximale Höhe baulicher Anlagen (Hmax) einzuhalten.

2.2

2.
2.1

Baufeld 1:  THmax: 7,50 Meter
   FHmax: 11,0 Meter
Baufeld 2:  THmax: 7,50 Meter
   FHmax: 10,0 Meter
Baufelder 3:  THmax: 4,00 Meter
   FHmax: 6,00 Meter
Baufeld 4:  THmax: 7,50 Meter
   FHmax: 10,0 Meter
Bezugspunkt zur Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die vorhandene mittlere
Geländehöhe in der Mitte der baulichen Anlage gemessen an allen Eckpunkten der baulichen
Anlage.
Anzahl der Vollgeschosse (§ 16 BauNVO)
In den Baufeldern 1, 2 und 4 sind jeweils maximal 2 Vollgeschosse zulässig. Im Baufeld 3 ist
maximal 1 Vollgeschoss zulässig. Eine Unterkellerung der Gebäude mit Hauptnutzung ist
zulässig.

2.3

II Grünordnerische Festsetzugen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und
25 BauGB)
Allgemeine Regelungen
Die Mindestabstände zu vorhandenen Kabeltrassen, Ver- und Entsorgungsleitungen (ober- und
unterirdisch) sind bei Gehölzpflanzungen zu beachten. Gehölze dürfen gem. § 39 Abs. 5
BNatSchG nicht beseitigt werden - in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. In den privaten Grünflächen
darf der Nadelholzanteil nicht mehr als 50 % betragen.

1.

Allgemeine Regelungen für alle Kompensationsflächen
- Bäume und Strauchbepflanzungen sind bei deren Abgang innerhalb von 2 Jahren zu
  ergänzen, wenn Lücken von mehr als 10% der Pflanzfläche oder mehr als 25 m² entstanden sind.
- Unterhaltspflege: 1 Jahr Fertigstellung- und 2 Jahre Entwicklungspflege
- Unterhaltungspflege Strauchpflanzungen: Strauchpflanzungen sind alle 10 bis 15 Jahre
  abschnittsweise auf den Stock zu setzen
- Unterhaltungspflege Streuobst: Durchführung eines fachgerechten Pflanzschnitts
- Zu erhaltende Bestandsbäume sind während der Bauarbeiten zu schützen
- Lockerung des anstehenden Bodens in den Pflanzflächen bis zur einer Tiefe von 40 cm
- Es sind die Pflanzabstände des Thüringer Nachbarrechtsgesetzes zu beachten.

2.

Kompensationsfläche A1 und A9 (Streuobstwiese)
Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Kompensationsfläche A 1 sind auf ca. 501 m²
Obstbäume anzupflanzen. Die Bäume sind als Hochstämme und mit einem Mindeststammumfang
von 10/12 cm, im Abstand von mind. 8 m zu pflanzen, sie sind stabil zu verankern (z.B. Dreibock).
Es ist ein fachgerechter Pflanzschnitt durchzuführen. Die Pflanzung der Gehölze erfolgt im Herbst.
Die Bäume sind zusätzlich mit Wickelmanschetten vor Wildbiss zu schützen.

3.

PLANZEICHENERKLÄRUNG
1. Erläuterung der Nutzungsschablone

max. Grundflächenzahl

offene Bauweise

max. Vollgeschosse
Bezeichnung der Baufelder

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
Einzelhäuser, Baufeld 1 auch Doppelhäuser

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
THmax  maximal zulässige Traufhöhe
FHmax  maximal zulässige Firsthöhe
Hmax  maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen
II  Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 3 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche (öffentlich)

Straßenverkehrsfläch besonderr Zweckbestimmung
hier: Wirtschaftsweg

Straßenbegrenzungslinie

Mischwasserkanal (WAZ "Eichsfelder Kessel")
Trinkwasserleitung (TWZV "Oberes Leinetal")
Telekommunikationskabel (Telekom Deutschland GmbH)
Stromkabel erdverlegt (TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG)
Stromkabel Freileitung (TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG)

5. Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

private Grünfläche

8. Sonstige Planzeichen

9. Ergänzende Planzeichen

Umgrenzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Maßnahmen im Sinne der
Eingriffs- und Ausgleichsbilanz)
rot gekennzeichnet = 1. Änderung

zu erhaltende Bäume

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

1.Änderung neue Grenze (Erweiterung) des räumlichen Geltungsbereiches

Leitungsrechte

Gebäude nach ALKIS

Flurstücke abgemarkt/ nicht abgemarkt

Flurstücksnummer

Geländehöhe im m ü. NHN

RECHTSGRUNDLAGEN
in der jeweils gültigen Rechtsfassung:
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990)
Planzeichenverordnung (PlanZV)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Thüringer Bauordnung (ThürBO)

112/3

338.20

A1

Pflanzliste 1
Gehölze I. Ordnung, Hochstamm, verpflanzt, Stammumfang 12 bis 14 cm

o Acer platanoides Spitzahorn
o Alnus glutinosa  Schwarz-Erle
o Prunus avium  Vogelkirsche
o Quercus robur  Stieleiche
o Tilia cordata  Winterlinde

Sträucher, verpflanzt, 3 - 4 Triebe, 40 bis 60 cm Höhe
o Acer platanoides Spitzahorn
o Corylus avellana Haselstrauch
o Salix caprea  Sal-Weide
o Cornus mas  Kornelkirsche
o Cornus sangiunea Roter Hartriegel
o Ligustrum vulgare Liguster
o Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
o Euonymus europaea Pfaffenhüttchen
o Rosa canina Hunds- und Heckenrose
o Rosa piminellifolia Bibernellrose
o Salix aurita Ohrweide
o Viburnum lantana Wolliger Schneeball
o Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Pflanzliste 2
Obstgehölze, Hochstamm, verpflanzt, Stammumfang 10 bis 12 cm, in
gebietseigenen Sorten
(gem. § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatschG)

o Malus domestica Apfel
o Prunus avium  Kirsche
o Prunus domestica Pflaume
o Pyrus communis Birne

Ausgleich über das Ökokonto des Landkreises Eichsfeld
Das in der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanz
gem. § 13 ff BNatSchG
entstehende Defizit der Ursprungsplanung in Höhe von 25.615
Flächenäquivalenten wurde im Rahmen des zugehörigen städtebaulichen
Vertrages zwischen dem Vorhabenträger, der Stadt Leinefelde-Worbis und
dem Landkreis Eichsfeld durch Erwerb der entsprechenden
Flächenäquivalente aus dem Ökokonto des Landkreises Eichsfeld
ausgeglichen.

10 .

Bauordnugsrechtliche Festsetzugen
(§ 9 Abs. 4 BauGB
i.V.m. § 88 Abs. 1, 4 ThürBO)

III

Dächer sind als Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer
zulässig. Dachneigungen bei Sattel-,
Walm- und Krüppelwalmdächer sind von 30 bis 48 Grad
alter Teilung zulässig. Die Festsetzungen
zur Dachform gilt nicht für (offene und geschlossene)
Garagen, Carports und Nebenanlagen gem.
§ 14 BauNVO oder Dachgauben.

TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

HINWEISE

(1)  Niederschlagswasser
Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat gemäß den einschlägigen  wasserrechtlichen Vorgaben zu erfolgen.

(2)   Altlasten und Bodenfunde
Innerhalb des Plagebiets sind keine Altlasten im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB bekannt. Werden im Zuge von Erdarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen
festgestellt, ist die zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren.

(3)   Denkmalschutz
Zufallsfunde von Kulturdenkmalen sind gemäß § 16 ThürDSchG unverzüglich der zuständigen Denkmalfachbehörde anzuzeigen; Fundstellen sind bis zur Entscheidung zu sichern.

(4)  Abstände Kabeltrassen und Leitungen
Bei Gehölzpflanzungen und Leitungsverlegungen sind die erforderlichen Abstände zu bestehenden ober- und unterirdischen Leitungen einzuhalten und mit den jeweiligen
Versorgungsträger abzustimmen, Bestandsleitungen sind zu schützen.

(erweitert)

(verlegt)

7 .

8 .

9 .

1. Änderungsbeschluss zum Vorhabensbezogener B-Plan Nr. 151
Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis hat in seiner Sitzung am ...............................
die Aufstellung der 1. Änderung zum Vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 151 "Maulhardt, Worbiser Weg"
OT Breitenholz beschlossen.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.151 "Maulhardt, Worbiser Weg" OT Breitenholz
unberücksichtigt bleiben können, durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. ............... bekanntgemacht
worden. Den betetroffenen Bürgern wurde durch öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom
.......... bis zum ............. Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Die Beteiligung der von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom
........................ . Sie sind zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Satzungsbeschluss
Die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.151 "Maulhardt, Worbiser Weg" OT
Breitenholz, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen (Teil B) und Vorhaben-
und Erschliessungsplanung (Teil C) wurde durch den Stadtrat Leinefelde-Worbis gem. § 10 BauGB am
........................... als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Satzungsbeschluss
Die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.151 "Maulhardt, Worbiser Weg" OT
Breitenholz, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen (Teil B) und Vorhaben-
und Erschliessungsplanung (Teil C) wurde durch den Stadtrat Leinefelde-Worbis gem. § 10 BauGB am
.......................... als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Ausfertigung
Die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.151 "Maulhardt, Worbiser Weg" OT
Breitenholz, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen (Teil B) und Vorhaben-
und Erschliessungsplanung (Teil C) wird hiermit ausgefertigt.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Bekanntmachung
Die Satzung zur 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.151 "Maulhardt, Worbiser
Weg" OT Breitenholz, sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist durch
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. ...... bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern
und von Mängeldn der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 Bau GB) und weiter auf
die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am ....................... in Kraft getreten.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Bürgermeister Christian Zwingmann

Bescheinigung des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagment und Geoinformation
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzenund Bezeichnungen mit dem
Liegenschaftskataster nach Stand vom ................................ übereinstimmen.

Leinefelde-Worbis, den ................ .............................................................
     Referatsbereichsleiter

TEIL A
PLANZEICHNUNG

Benno Maulhardt
Worbiser Weg 10,
37327 Leinefelde-Worbis

Ischenröder Str. 56
37318 Rohrberg
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(6)  Bodenschutz
Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB fachgerecht zu behandeln und soweit möglich, innerhalb des Plangebietes wiederzuverwenden.

(7)   Kampfmittel
Werden bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden, sind die zuständigenBehörde unverzüglich zu verständigen.

(8)   Gehölzbeseitigungen
Gehölzbeseitigungen sind nur außerhalb der Vegetationsperiode durchzuführen; artenschutzrechtlcihe Verbote gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten.

(9)   Immisionschutz
Bei der Planung und Umsetzung der Vorhaben sind die schalltechnischen  Orientierungswerte der DIN 18005 zu berücksichtigen.

Alle 5 Jahre ist ein fachgerechter Erhaltungs- und Erziehungsschnitt an den Obstbäumen
durchzuführen. Zu verwendete Arten entsprechen der Pflanzliste 2. Die
Kompensationsfläche A 1 ist als extensive, düngungsfreie Grünlandnutzung des Unterwuchses zu
entwickeln. Die Festsetzung entspricht dem Maßnahmenblatt A 1.
Die Herstellung der Fläche A 9 ist erst im Zusammenhang mit der tatsächlichen Realisierung
der zugehörigen baulichenAnlagen erforderlich. Ohne entsprechende Inanspruchnahme besteht
keine Verpflichtung zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahme A 9.

Kompensationsfläche A 2 + A 3, A 4, A 5 (mesophiles Grünland)
Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Kompensationsfläche A 2 + A 3, A 4, A 5 ist mesophiles
(artenreiches) Grünland anzulegen. Die Auswahl der Pflanzenarten sind anlehnend an  den
Unterlagen des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) "Thüringer
Artenliste für Saatgutmischungen für die dauerhafte Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland
(KULAP-Maßnahme U)" regionaltypisch auszuwählen. Vor Aussaat sind die gewählten Pflanzen mit
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Eichsfeld abzustimmen und das Saatgut der
Aussaat per Lieferschein nachzuweisen.  Die Festsetzung entspricht dem Maßnahmenblatt A 2.1.

4 .

5 . Kompensationsfläche A 6 (Regenmulde)
Die Fläche A6 kann der temporären Wasserhaltung dienen und zeitweise als Wasserfläche in
Erscheinung treten.

6 .

(erweitert)

Kompensationsfläche A 7, A 8
Auf den Kompensationsfläche A7 und A8 sind Feldhecken aus überwiegend
standortgerechten Gehölzen zu entwickeln; der Anteil an Dornensträuchern
beträgt mindestens 10 %. Die Pflanzung erfolgt als mehrreihiger, freiwachsender
Gehölzstreifen mit Bäumen und Sträuchern in lockerer Anordnung und einem
Pflanzabstand der Bäume von ca. 8-10 m. Die Gehölzarten richten sich nach
der Pflanzliste 1; Art und Umfang der Maßnahme entsprechen dem
Maßnahmenblatt A 3.1.

(5)  Ver- und Entsorgung
Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt dem zuständigen Wasser- und Abwasserzweckverband "Eichsfelder Kessel" (WAZ).
Das Bebauungsplangebiet ist abwassertechnisch durch einen öffentlichen Mischwasserkanal (Einleitstelle in den "Schwarzburger Laubach") erschlossen.
Die Abwasserbeseitigung erfolgt aktuell bereits in vollbiologischen  Kleinkläranlagen. Das vorgereinigte Schmutzwasser wird über einen Kanal des WAZ in den Vorfluter
"Schwarzburger Laubach" eingeleitet.

Das Niederschlagswasser ist vorrangig auf dem Grundstück zu versickern. Für  eine Versickerung über Anlagen (z.B. Sickerschacht, Rigole) ist die  wasserrechtliche Genehmigung
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld zu beantragen. Zur Rückhaltung von eventuell anfallendem Außengebietswassers sind geeignete
Rückhaltevorkehrungen vorzusehen.

Träger für die ornungsgemäße Trinkwasserversorgung ist der Trinkwasserzweckverband "Oberes Leinetal". Der Anschluss und die  Erweiterung des Wassernetzes finden an den
bestehenden Trinkwasserleitungen im "Worbiser Weg" statt.

Träger für die Energieversorgung im Plangebiet ist die Thüringer Energienetze GmbH (TEN).  Die elektrotechnische Versorgung für die Wohnbauzwecke kann über eine
Erweiterung der vorhandenen Netze gewährleistet werden.

Den Geltungsbereich tangiert eine oberirdische Stromleitung (Mittelspannung) der Thüringer Energienetze.

Die Versorgungstrassen sollen möglichst nicht im Fahrbahnbereich verlegt werden.

Träger der Abfallbeseitigung ist der  Landkreis Eichsfeld. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entsorgung nicht für alle Abfälle durch den Landkreis erfolgt. Sonderabfälle sind von
den Erzeugern in den dafür zugelassenen Entsorgungsanlagen, ordnungsgemäß zu entsorgen.

A1

Abgrenzungen verschiedener Kompensationsmaßnahmen
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1. Änderung -
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